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Verordhung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil Auwald,.Schloß Ober-
hofen" Gemarkung Sonderhofen, Gemeinde Sonderho-
fen, vom 28.06. 1988

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4,
Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr.
3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG -

erläßt das Landratsamt Würzburg folgende mit Schreiben
der Regierung von Unterfranken vom 09. 06. 1988, Nr.
820-8632.00-2 / 88, genehmigte Verordnung:

$ l
Schutzgegenstand

(l) Die in der Gemeinde Sonderhofen im Gemarkungsbe-
reich Oberhofen auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 697,
698 (Teilfäche), 699, 700 und 701 gelegene Fläche wird
als l.andschaftsbestandteil seschützt.

(2)Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe
von ca. 1,24 ha und erhält die Bezeichnung Auwald

,,Schloß Oberhofen".

(3)Die Grenzen des geschützten Landschaftsbestandteiles
ergeben sich aus den Schutzgebietskarten M I : 25.000
und M I : 5.000 (Anlagen I und 2), die Bestandteil die-
ser Verordnung sind.

Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte
M I : 5.000.
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Zweck des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es, das
Gebiet im Interesse des Naturhaushaltes, insbesondere we-
gen der Tiär- und Pflanzenwelt, sowie zur Belebung des
Landschaftsbildes zu erhalten.
Insbesondere soll die Ausbildung kleinerer, zusammen-
hängender Flachwasserzonen innerhalb des Gehölzes
ebenso wie die beständige Vernässung der angrenzenden
Wiese erhalten bleiben.
Die Feuchtwiese und der Auwald stellen ein wertvolles
Rückzugsgebiet für verschiedene Vogelarten dar.

$3
Verbote

(l) Nach Art.12 Abs. 3 i. V. m. Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Genehmigung den geschützten
Landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu verändern.

(2)Es ist deshalb vor allem verboten,

l. B'odenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen,
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in
sonstiger Weise zu verändern,

2. oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen,

Quellaustritte, Wasserläufe, Gräben einschl. deren
Ufer sowie den Zu- und Ablauf des Wassers oder
den Grundwasserstand zu verändern oder neue Ge-
wässer anzulegen,

3. die lBbensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tie-
re zu stören oder nachteilig zu verändern, insbeson-
dere sie durch chemische oder mechanische Maß-
nahm'en zu beeinflussen,

4. Bäume, Sträucher sowie sonstige Pflanzen oder
Pflanzenbestandteile jeglicher Art einzubringen, zu
entfernen oder zu beschädigen,

5. Tiere auszusetzen, freilebenden Tieren nachzustel-
len, diese Tiere zu beunruhigen, zu fangen oder zu
töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher
Tiere zu stören, fortzunehmen oder zu beschädigen,

6. die Flächen zu entwässern, zu güllen, aufzuforsten,
umzubrechen,

7. bauliche Anlagen i. S. der Bayerischen Bauordnung
- BayBO - zu errichten, zu ändern (oder deren
Nutzung zu ändern), lritungen zu errichten oder zu
verlegen, Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu an-
zulegen oder bestehende zu verändern sowie Bild-
oder Schrifttafeln anzubringen,

8. Feuer zu machen, das Gelände zu verunreinigen so-
wie Sachen jeder Art aufzustellen, anzubringen
oder zu lagern,

9. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Straßen und Wege zu reiten,

10. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Straßen und Wege mit Fahrzeugen aller Art zu
fahren oder diese dort abzustellen, ausgenommen
die Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten,

ll. zu zelten, zu lagern, Modellspielgeräte fliegen oder
fahren zu lassen, mit Hängegleitern zu starten sowie
Drachen o. ä. Gebilde fliegen zu lassen,

12. Haustiere frei laufen zu lassen,

13. Lärm zu verursachen,

14. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaftli-
che Nutzung auszuüben.

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach $ 3 Abs. I und 2
dieser Verordnung sind

l. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Aufga-
ben des Jagdschutztes (Ansitzleitern, Jagdkanzeln
und Wildfutterstellen dürfen jedoch nur mit Zu-
stimmung der unteren Naturschutzbehörde errich-
tet werden),

2. die extensive Wiesennutzung (einmalige jährliche

Mahd),

3.die ordnungsgemäße forstwirtschaftl iche Boden-
nutzung auf den bisher forstwirtschaftl ich genutz-
ten Flächen.

4. die Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern
im gesetzlich zulässigen Umfang sowie Maßnah-
men, die im Rahmen der technischen Beaufsichti-
gung der Gewässer gemäß Nr. 68.2 VwVBayWG
notwendig s ind,
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5. die Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen und We-
gen im gesetzlich zülässigen Umfang,

6. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Ge-
bietes hinweisen, wenn die Maßnahme auf Veranlas-
sung oder mit Zustimmung der unteren Naturschutz-
behörde erfolgt

7. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutz-
gebietes notwendigen und von der unteren Natur-
schutzbehörde angeordneten oder zugelassenen
Überwachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen,

8. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für lrben, Cesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind.

$ 5

(r) von den verboren:ä::ä:?unsen nach g 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall eine Genehmigung er-
teilt werden, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Genehmigung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht be-
absichtigten Härte führen würde und die Abweichun-
gen mit den öffentlichen Belangen i.S. des Bay-
NatSchG, insbesondere mit dem Schutzzweck des ge-
schützten Landschaftsbestandteiles. vereinbar ist
oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen
würde.

(2) Zuständig zur. Erteilung der Genehmigung ist das
landratsamt Würzbure als untere Naturschutz-
behörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach ArI.52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des
$ 3 Abs. 2 Nr. I - 14 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Cenehmigung nach g 5 Abs. I der
Verordnung nicht nachkommt.

$ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung t r i t t  am Täge nach der  amt l ichen Be-
kanntmachung im Amtsblat t  des l -andkreises \ \ / i i lzburg in
Kraft.

Würzburg, den 28. 06. 1988
Landratsamt Würzbure
Dr. Schreier, Landrat

L A N D R A T S A M T Dr. Schreier. Landrat

Herausg€b6r und lür d€n Inhall verantwortl ich: Landratsamt Würzburg, ZeppslinstraBs 15,
8700 Würzburg, T€lelon (0931) 8003-0. Das Amtsblan aßchsint nach Bedarl, in der Begel
wöchgnll ich Der 862!gspreis beträ91 im Abonnemont jährlich 25.- DM zuzügIch Portoko-

sten. Eostollung€n beim Landratsaml Würzburg, Z€ppelinstraSo '15.

D/uck .  Schne l ld ruck  Wingen le ld .  Ochsen,ur t
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F lu rkar teMl :5 .000

Verordnung des Landratsamtes Würzburg
vom 28.06 .1  988 über  den geschütz ten
Landschaf tsbes tandte i  I  Auwald  "sch loß
0berhofen" in der Gemarkung Sonder-
ho fen ,  Landkre is  Würzburg  (Amtsb la t t
des Landkreises Würzburg Nr.  f tS vom
4 4.0+.88 ) .
NA 71  7  937 ,  NA 71  6  939

SI = Schutzgebietsgrenze

Die  Kar te  i s t  Bes tand te i l  de r  genann-
ten  Verordnung

Würzburg ,  den  28 .06 .1988
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Dr .  Sch re ie r ,  Land ra t
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topographische Karte H 1 :  25.000

Verordnung des Landratsamtes Würzburg
vom 28.06 .1988 über  den geschütz ten
Landschaf tsbes tandte i  I  Auwald  "Sch ioß
Oberhofen" in der Gemarkung Sonderho-
fen ,  Landkre is  Würzburg  (Amtsb la t t  des
Landkreises_ Würzburg Nr .  26 vom
44.07,99 ).
NA 71 7  937,  NA 71 6  939

f  =  Schutzgeb ie t

D ie  Kar te  i s t  Bes tandte i l  der  qenann-
ten  Verordnung.

Würzburg ,  den  28 .06 .1988
LANDRATSAMT I^/ÜRZBURG
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